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Vorbemerkung zum Nachtrag 6, gültig ab 1. Januar 2026 

Aufgrund von Anpassungen im AHVV gilt neu die in Art. 169 Abs. 3 
AHVV aufgeführte Regelung zur Unterzeichnung der Revisions- und 
Kontrollberichte durch den Revisor sowie bei externen Revisions-
stellen von den für die Revisions- und Kontrollstelle zeichnungsbe-
rechtigten Personen.  

Die Unterschrift kann elektronisch erfolgen. 

Die Randziffer 6006 wird entsprechend angepasst und ergänzt. 

Die Änderungen sind mit dem Vermerk 1/26 gekennzeichnet. 
 


